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Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum 
Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 2 "Lancken" der Gemeinde Dranske für den 

Bereich des Gutshauses mit Stellplätzen
Organisationseinheit:
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Bearbeitung:
Birgit Riedel

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt (Vorberatung) 12.05.2022 Ö
Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske 
(Entscheidung) 23.06.2022 Ö
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 02.06.2022 N

Sachverhalt
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske hat am 5.12.2019 den 
Beschluss-Nr. 019.07.047/19 über die Aufstellung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Lancken“ gefasst. Als Planungsziel wurde angegeben: 
Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung von 
Stellplätzen im Bereich des Gutshauses.
Der Beschluss wurde vom 19.12.2019 bis 8.1.2020 ortsüblich bekannt gemacht. 
Am 20.5.2020 wurde ein städtebaulicher Vorvertrag abgeschlossen, der die 
Kostenübernahme durch den Vorhabenträger regelt (Beschluss- Nr. 
019.07.073/20 vom 12.3.2020. Die Planung wurde am 8.7.2020 beauftragt, 
ebenso ein Schallgutachten sowie eine Fledermauskartierung. Nunmehr liegen 
alle erforderlichen Gutachten vor und der Entwurf konnte angefertigt werden 
durch das Planungsbüro. Das Verfahren soll als vereinfachtes Verfahren nach § 
13 BauGB durchgeführt werden.

Auf Grund der denkmalgeschützten Parkanlage, inkl. Mauer und der ebenfalls 
denkmalgeschützten Alleebäume muss der gesamte Parkplatzbereich entgegen 
des Antrages weiter nach Osten rutschen. Die geschützten Bäume benötigen 
einen Abstand zur versiegelten Fläche vom Kronenbereich aus - weitere 2,0 
Meter als Schutz für die Wurzeln. Aus diesem Grund war der ursprüngliche Antrag 
des Vorhabenträgers nicht umsetzbar. Eine Verlängerung des Parkplatzes nach 
Süden -um nicht so weit nach Osten zu rutschen- mit einer einseitigen Parkreihe 
ist nicht möglich, da der benötigte Einfahrtsradius für die Parktaschen ebenfalls 
eine gewisse Breite benötigt, die im Süden aber nicht mehr gegeben ist. 
Der vorliegende Entwurf ist durch die Gemeinde zu billigen. Anschließend erfolgt 
das förmliche Verfahren nach dem BauGB gem. § 13 BauGB.

Beschlussvorschlag

1. Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Lancken“ und 
der Entwurf der Begründung werden gebilligt.



2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 13 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 1 und 2 BauGB öffentlich auszulegen und die betroffenen 
Behörden sind von der Auslegung zu benachrichtigen und gem. § 4 Abs. 
2 BauGB zu beteiligen. Die Planung ist anzuzeigen.

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmäßige 
Belastung:

Ja: Nein: X
Kosten:                                                                                                  € Folgekosten: €
Sachkonto:
Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                        Ja:  Nein:

Anlage/n
1 Entwurf der Planzeichnung

2 Übersichtsplan

3 Entwurf der Begründung mit den textlichen Festsetzungen

4 Lärmschutzgutachten

5 Kartierbericht geschützte Arten

6 Geotechnischer Bericht
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